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Der Orgelpunkt in der Heilig-
geistkirche ist eine Instituti-
on. Am 17. Mai findet er zum 
500. Mal statt.

660 Leute sitzen im Schnitt in der 
Heiliggeistkirche, wenn es am Frei-
tagmittag um 12.30 Uhr heisst: Or-
gelpunkt. Die Konzerte finden seit 
2009 an jedem Freitag ausser Kar-
freitag statt. Der für die Reihe zu-
ständige Heiliggeist-Organist Marc 
Fitze lädt bewusst auch Grössen von 
weither ein: «Beim Orgelpunkt spie-
len auch bekannte Organistinnen 
und Organisten aus dem Ausland. 
Sie stehen für unterschiedliche Or-
gelschulen, Interpretationsansätze 
und Klangideale, sodass wir unse-

rem Publikum ein vielseitiges Pro-
gramm bieten können.» 
Einige Male im Jahr bestreitet Marc 
Fitze den Orgelpunkt selbst. Seit ei-
nigen Jahren stellt er seine Auftritte 
unter ein Jahresthema. 2019 lautet 
es «BESTIARIUM». Der Name leitet 
sich von mittelalterlichen allegori-
schen Tierbüchern ab, in denen ver-
meintliche Charaktereigenschaften 
von Tieren und Fabelwesen theolo-
gisch gedeutet werden. Die Idee 
dazu ist dem Organisten auf den letz-
ten Schritten seines Arbeitswegs ge-
kommen: Die Chorstühle in der Hei-
liggeistkirche sind mit Familienwap-
pen geschmückt, von denen viele ein 
Tier enthalten. 
An den fünf «BESTIARIUM»-Konzer-

ten spielt Marc Fitze Werke, welche 
die Tiersymbolik aufnehmen. Das Ju-
biläumskonzert zum 500. Orgel-
punkt am 17. Mai ist Teil der 
«BESTIARIUM»-Reihe und der Ler-
che gewidmet. «Die Lerche singt nur 
im Aufwärtsflug. Sie steht für die 
Verbindung von Himmel und Erde 
und prägte den umgangssprachli-
chen Ausdruck ‘Loben zieht nach 
oben’», sagt Marc Fitze. Auf dem Pro-
gramm stehen zwei eher unbekannte 
Werke, die Uraufführung einer eige-
nen Komposition sowie der Publi-
kumsliebling «The Lark Ascending» 
von Ralph Vaughan-Williams. Dieses 
Werk wird Marc Fitze gemeinsam mit 
dem Geigenvirtuosen Alexandre Du-
bach spielen. Karin meier

Ausgabe Johannes/Markus

Menschen mit ausländischer 
Nationalität, die unser Land 
verlassen müssen, gehen oft 
nicht freiwillig. Sie können 
deshalb in Ausschaffungshaft 
gesetzt werden. Die Kirchli-
che Anlaufstelle Zwangs-
massnahmen Kanton Bern 
(KAZ) tritt für die Rechte die-
ser Menschen ein. 

Es ist Donnerstagnachmittag kurz 
vor 14 Uhr. Sylviane Pache steht am 
Eingang des Regionalgefängnisses 
Bern an der Genfergasse 22. Mit da-
bei hat sie ihren Identitätsausweis, 
ihre Besuchsbewilligung, eine Welt-
karte, Taschentücher und eine Tafel 
Schokolade. Letztere ist ein Ge-
schenk für die Frau aus Kamerun, 
die Sylviane Pache heute besuchen 
will. Bevor sie in eines der schmuck-
los eingerichteten Besucherzimmer 
mit vergitterten Fenstern vorgelas-
sen wird, muss sie Uhr, Handy, 
Handtasche und Mantel in ein 
Schliessfach legen. Sylviane Pache 
kennt das Prozedere: Die 68-Jährige 
ist im Schnitt an einem Donnerstag-
nachmittag im Monat hier. Sie ge-
hört zum Team des freiwilligen Be-
suchsdiensts der KAZ, das jede Wo-
che Frauen in Ausschaffungshaft – 
im offiziellen Jargon Administrativ-
haft genannt – besucht. Diese Haft 
kann für Ausländerinnen und Aus-
länder angeordnet werden, welche 
die Schweiz verlassen sollten, dies 
aber voraussichtlich nicht freiwillig 
tun. Sie verhindert, dass diese un-
tertauchen und sich der Rückreise 
entziehen. 

ein bisschen Zuwendung
Auch die Frau aus Kamerun soll 
wieder in ihre Heimat zurück. Sylvi-
ane Pache lernt sie heute erst ken-
nen und wird sie wahrscheinlich 
nicht wiedersehen. Denn die meis-
ten der hier inhaftierten Frauen 
werden in ihre Heimat oder in das 
für sie zuständige Land aus dem 
Schengen/Dublin-Raum ausgewie-
sen, bevor Sylviane Pache das 
nächste Mal zum Besuch angemel-
det ist. Die Gesichter wechseln, die 
Geschichten aber sind ähnlich: Die 
Frauen in Ausschaffungshaft sind 
abgewiesene Asylsuchende, haben 
eine Straftat begangen, besitzen 
keine gültige Aufenthaltsbewilli-

gung mehr oder versuchten in der 
Schweiz ohne Aufenthalts- oder Ar-
beitsbewilligung zu arbeiten.
Viele Inhaftierte erzählen eine trauri-
ge Geschichte. Da sind einmal dieje-
nigen, die über Libyen eingereist 
sind und sexuelle Gewalt erlitten. 
Anderen ist es hierzulande schlecht 
ergangen, weil sie zum Bespiel von 
ihrem Schweizer Mann geschlagen 
wurden. Sylviane Pache nimmt des-
halb stets Papiertaschentücher mit, 
hört zu, beruhigt. Will sie das Ge-
spräch in erfreulichere Bahnen len-
ken, erkundigt sie sich nach der Fa-
milie. Manchmal nimmt sie auch ihre 
Weltkarte hervor und bringt die Un-
terhaltung auf Länder, welche die 
Frauen kennen. Dabei kommen ihr 
die Sprachkenntnisse zugute, die sie 
sich im Laufe ihres Berufs- und Fa-
milienlebens angeeignet hat: Als 
ehemalige Mitarbeiterin des konsu-
larischen Diensts des EDA und Frau 
eines Botschaftsangestellten hat Syl-
viane Pache u.a. in London, Äthiopi-
en und Venezuela gelebt. «Ich war 
einst selbst Migrantin. Deshalb en-
gagiere ich mich für Menschen, die 
von weit her kommen», sagt sie. 

Meist trifft Sylviane Pache nur eine 
oder zwei Frauen pro Nachmittag. 
Zuweilen kommt es vor, dass gar 
niemand im Regionalgefängnis 
Bern ist, der besucht werden möch-
te. Die geringe Anzahl Frauen in 
Ausschaffungshaft ist mit ein Grund 
für die Etablierung des Besuchs-
diensts, sagt der KAZ-Geschäftsfüh-
rer und Fürsprecher Thomas Wen-
ger: «Menschen in Administrativ-
haft dürfen nicht im selben Trakt mit 
Häftlingen untergebracht sein, die 
eine Strafe verbüssen. Da es nur we-
nige Frauen in Administrativhaft 
gibt, sind diese entsprechend iso-
liert und einsam. Unser ehrenamt-
lich arbeitender Besuchsdienst 
bringt etwas menschliche Zuwen-
dung in ihr Leben.» 

120 bis 160 Dossiers im Jahr 
Die KAZ setzt sich auch auf juristi-
scher Ebene für Menschen in Aus-
schaffungshaft ein. Allein im Kanton 
Bern warten im Durchschnitt täg-
lich rund 70 bis 100 Männer und 
Frauen hinter verschlossenen Türen 
auf ihre Ausschaffung. Die überwie-
gende Mehrheit von ihnen stammt 

aus Afrika, zur Zeit vor allem aus Al-
gerien und Marokko. Die KAZ bietet 
allen Inhaftierten eine unentgeltli-
che Rechtsberatung an. Etwa 120 
bis 160 Personen im Jahr machen 
vom Angebot Gebrauch. Sie erhal-
ten von Thomas Wenger eine 
schriftliche Stellungnahme, die er 
nötigenfalls übersetzen lässt. Bei 
rund 20 bis 30 Personen kann Tho-
mas Wenger die Situation nicht al-
lein aufgrund der Unterlagen ein-
schätzen. In diesem Fall besucht er 
die inhaftierte Person im Gefängnis 
und bildet sich im Gespräch ein Ur-
teil darüber, ob ihre Rechte gewahrt 
werden. 
Lassen sich zum Beispiel keine Rei-
sepapiere besorgen, kann eine Per-
son nicht ausgeschafft werden. In 
diesem Fall ist die Ausschaffungs-
haft unbegründet. Das ist sie auch, 
wenn sich die Behörden für die Be-
schaffung der Reisepapiere allzu 
viel Zeit lassen. Doch auch wenn die 
Haft begründet ist, muss sie noch 
lange nicht gesetzeskonform sein. 
Befindet sich eine Person mehr als 
zwei Monate in Haft, muss ihr von 
Gesetzes wegen eine Beschäftigung 

angeboten werden. Das Regional-
gefängnis Bern, in dem zur Zeit 
sämtliche Frauen und viele Männer 
ihre Ausschaffungshaft verbringen, 
ist für solche Beschäftigungsmög-
lichkeiten aber nicht ausgerüstet. 
Dennoch befanden sich allein 2017 
rund 50 Männer länger als zwei Mo-
nate im Regionalgefängnis Bern. 
Unzureichende Haftbedingungen 
liegen auch dann vor, wenn die Men-
schen in Ausschaffungshaft im sel-
ben Trakt wie Inhaftierte unterge-
bracht sind, die eine Strafe verbüs-
sen, oder wenn das Haftregime zu 
restriktiv ist.

missstände sichtbar machen
In all diesen Fällen leitet Thomas 
Wenger rechtliche Schritte ein, um 
die Ausschaffungshaft aufzuheben 
oder die Haftbedingungen so zu 
verbessern, dass sie gesetzeskon-
form sind. Etwa sieben bis zwölf In-
haftierte kommen auf diese Weise 
im Jahr frei. Für Thomas Wenger ist 
diese Zahl jedoch nicht massge-
bend. Er ist davon überzeugt, dass 
seine Arbeit selbst dann nötig wäre, 
wenn er überhaupt nichts zu bean-
standen hätte: «Wichtig ist, dass 
überhaupt eine Aufsicht da ist. 
Denn ohne die KAZ gäbe es keine 
externe Kontrolle über die Haft-
gründe und Haftbedingungen für 
Menschen in Administrativhaft, und 
allfällige Missstände blieben für die 
Gesellschaft unsichtbar.» 
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Eine Stimme für menschen in ausschaffungshaft 

Special Guest zum 500. Orgelpunkt 

«Ohne die KAZ blieben Missstände für die Gesellschaft unsichtbar»: KAZ-Geschäftsführer Thomas Wenger prüft im Jahr die Dossiers 
von etwa 120 bis 160 Personen in Ausschaffungshaft.
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 Zahl Des monats

2 572 Töne   
können auf den drei Orgeln in der 
Heiliggeistkirche insgesamt er-
zeugt werden.

 inhalt
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Zur KaZ
Die KaZ wurde 1998 in absprache mit 
dem Regierungsrat des Kantons Bern als 
unabhängige Stelle eingerichtet. Sie soll 
sicherstellen, dass die Rechte und die 
menschenwürde von Frauen und männern 
gewahrt werden, die sich im Kanton Bern 
in ausschaffungshaft oder in Vorberei-
tungs- und Durchsetzungshaft befinden. 
Die KaZ wird von den drei Landeskirchen 
und den Jüdischen Gemeinden des Kan-
tons Bern getragen, die in der interkonfes-
sionellen Konferenz der Landeskirchen 
und der Jüdischen Gemeinden im Kanton 
Bern (iKK) zusammengeschlossen sind. 

Spendenkonto: iBaN CH71 0079 0042 
4282 6223 3, 3001 Bern

Die Lerche ziert das Wappen der Familie 
von Lerber auf einem Chorstuhl in der 
Heiliggeistkirche.  
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